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Nr. 348.

Ubootsauit ini Reichs-Marine-Amt.

Ich licstinimcz Für die Dauer des Krieges wird im Reichs-Marine-Amtein neues Departement
gebildet, welches die BezeichnungUbootsamltführt. Dasselbe bearbeitet lediglichAngele nheiten
des Ubootswesens, soweit solche bisher im Werftdeparteiiient bearbeitet worden sinz Die

llbootsinspektionwirdin allenFragen, welche vom Reicle-Marine-Amt ressortieren, dem Uboots-
amt unterstellt Sie haben hiernachdas Weitere zu veranlassen, erforderlichwerdende Ausführungs-
bestiminungen zu treffen und den Zeitpunkt der Bildung des Ubootsamts zu bestimmen.

Großes Hauptquartier, den 5. Dezember 1917.

Wilhelm.
Jn Vertretung des Reichskanzler-s

. . » . .

o. Ciipelle.
An den Reichskanzler (D)ieichs-Maruie-Amt).

Berlin- den ,10. Dezember 1917.

Vornehmde Al—lerh.öchsteOrle Wird mit folgendem zur Kenntnis der Maisiiic gebracht
und vorläufig folgendes bestimmt:

.

l. treten vom Werftdepartement des Reichs-9Jkariue-2)I1mszum Ubootsamtz

a) die Abteilungfür Ubootswesem
b) die Veschaflungsgkuppeder Werftoerivaltungsabteilung,
C) das Dezesmat-fux Geldbeschafflmgin Ubootsangelegenheiten,
d) die Fabrikenabteilungin allen Ubootsangelegenheiteii,
p) dlc Abteilungsur Torpedowefen in allen Angelegenheitender Ubootsarmierung,

welche die Fertigstellung Von 11«-TokpcdosUnd Rohren betreffen

J
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. z—2.Alle grundsätzlichenSchreiben in Ubootssachen gehen an die Adresse des Staats-

sekretäts"·,.des»-Reichs-E)Jtarine-letsund werden für das Ubootsamt ausgezeichnet. Alle übrigen
Schriften-(sind unmittelbar an das Ubootsamt zu richten. Das Ubootsamt verkehrt in An-

gele enheitennicht grundsätzlicherArt mit allen Stellen der Marine unmittelbar.
8. AngelegenheitenspezialtechnischerArt, die anf dem Gebiete des Waffen- und Kompaß-

wesens usw. liegen, werden nach wie vor vom Ubootsamt an die zuständigenDepartements des

Elteichs-Marine-Amts zur Bearbeitung abgegeben. ,Derartige Schreiben werden in das Eingang-s-
·tagebuchder bearbeitenden Stelle eingetragen, sind jedoch im Verkehr mit den außerhalbdes

HausessstehendenStellen durch Versetzen der Buchstaben UB vor die Tagebuchnummer kenntlich
zu «machen;"«

"

-"«·DieNeuorganisation ist am 11. Dezember 1917 in Kraft getreten.

z, Der Staatssekretär des Reichs-Marme-Amts·
M. 7319.« v. Capelle.

Nr. 349.

Bestimmungen über die Dienstverhältnisse und die Ergänzung
des Marine-Jngenieurkorps.

·

. Berlin, den 3. Dezember 1917.

Seine Majestät der Kaiser haben zu genehmigen geruht, daß die Bestimmungen über die

Dienstverhältnis-seund die Ergänzung des Marine-Jngenieurkorps geändert werden.
Ein Neudruck der Anlage 8 der »Organisatorischen Bestimmungen für das

Personal des··S-oldat«enstand"es der Kaiserlichen Marine«, in dem diese Änderungen
berücksichtigtsind, wird bei der nächstenAusgabe von Deckblättern den Dienststellen zugehen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
A.Id.13932. v. Capelle.

— Nr. 350.

Beantwortung -.von Anfragen, Wünschen und Beschwerden seitens Abgeordneten

Berlin, den 4. Dezember 1917.

Anfragen,Wünsche und Beschwerden von Abgeordneten (Mitgliedern des Reichstags oder eines

Landtages), die einzelnen Dienststellen etwa unmittelbar zugehen, sind von diesen nicht zu be-

antworten,. sondern nach Aufklärun mit einer Stellungnahme dem Staatssekretär des Reichs-
Marine-Amts als der für den Verklemit Abgeordneten zuständigenStelle —— gegebenenfalls auf
dem Dienstwege — vorzulegen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
E.I.2(536. v. Capelle

Nr. 351.

Löhnungsaufbesserung.

Berlin, den 12. Dezember 1917.

Die nachstehend genannten Unterofsiziere und Mannschaften erhalten vom 21. Dezember 1917
ab folgende Löhnung:
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1. der Mattosen-, Werstå und Torpedodivisionen, der klitgtrosenartillerie—
abteilungen un«dsonstige Löhnungsempstinger, soweit sie nicht

besonders aufgeführt sind.

Monatslöhnung it. TUtonatslöhnungh.

»j- - Jl-
, ,

Vicheldwebcl. Und die im ejnschliekk
.

PbermnnL gleichenRange 69-00 lich .-»« «61--0 li» 9-,-jz,·»

Zcblllltit
stehenden gez-Ho Klecldsek »,5-go K eiser-

« ekma W C - M aten I, «
— e

«

«Matrose.

annsch f
-·)3,0()

g l

24,()0 Held

Z. der Elltarineinfanterie

Monatslöhnung a. EVtonatslöhnungli.
.--!- »t-

Vi efeldwebel,Fähnricl),Sergeantund Unter-
»

,

zoffiziernach 9jälzrigerDienstzeit .«
. -.-),()()

H
(;9,()()

Sergeant, llntewfflzler nach Dltslahugcr
.--

-
s

« Dienstzeit sp
. . . . . ()g,0(;

sonstiger Unterossizter - - -

Uhu 4.:,(»)(.
»

Eefreiter. .
.

ihn
.

Oeesoldat. .
-- O, -

3. Sonstige Mannschaften.

1· Fähnrichzur See ,

. Altonntslöhnung81»-!-(einsehließlichKleidergeld).
Monatslöhnung a.

"

Monatslöhnungh.

.«- »t-

2. Seekadett (Seeofsizieranwärter) » l einschließ- » einschließ-
a) im Range der Maate .

«.
. . -,«,0() IXlich.

.-)1,00
x lili

h) Im Range der Obermatrosen und
»

sileidev «

— Kleider-

Matwsen .
. . . . . . ;)1,()0 geld 45,00 geld

Die nicht genannten Unterosfiziere beziehen die bisherige Lijhnungweiter;

Die Kriegs-Geldverpflegungsvorschrist, Beilage"1, Seite 167X168ist hand-
srhriftlichzu berichtigen. » . .

.

Der Staatssekretär des Reichs-Marme-Amts.

cy. Ill.18807. v. Capelle.

Nr. 352.

Unterstützungenwährend des Krieges.

Berlin, den 3. Dezember 1917.

Die Verfügung ooin 12. August 1916 (Marineverordmmgsblatt Sei-te 208 Nr.·«175")wird hierinih
aufgehoben

Der Staatssekretär des Reichs-9Jiarine-Amts.

Jn Vertretung
A.IIb.1-')332· Hebbinghausx
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Nr. 353-.

Urlan nach dem neutralen Ausland.

Berlin, den 9. Dezember 1917.

Da die neutralen Länder zum Teil in den ReisepäfsenAngaben über den Geburtsort des Paß-
inhabers verlangen, ist bei Veantragung eines Reisepasses gemäßErlaß vom 27. Oktober 1917

T Ah Ib; 12556 -— (Marineverordnungsblatt Seite 298 Nr. 296) stets auch der Geburtsort des

Reisenden anzugeben.
Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Ju Vertretung
A. ll). 1424(). Hebbiughaus

Nr. 354.

Privat-Fernsprech-Berkehr vom Feldheer nach der Heimat.

Berlin, den 12. Dezember 1917.

Vom 1. Dezember 1917 ab werden für die Angehörigendes Feldheeres und der außerhalbder
Gren en des Deutschen Reiches befindlichenTeile- der Marine in der Richtung vom Kriegsschauplatz
(GrohesHauptquartier, Operations-, Etappen- und besetztes Gebiet) Privat-Ferngespräche
nach der Heimat unter folgenden Bedingungen versuchsweise zugelassen:

1. Die Gesprächesind gebiiljrenpsliehtig Die Höchstdauereines Gesprächs ist 9 Minuten
Die Gebühr beträgt für jedes Gespräch 1 Mark 50 Pf.

2. Die Gebiihren hat der Inhaber der angerufenen Sprechstelle zu zahlen.
3. Die Gespräche sind ausdrücklichals Privat-Feldgesprächean- und weiterzumelden.

Sie werden in der Reihenfolge nach den dringenden, jedoch vor den gewöhnlichen
Privat-Gesprächenvermittelt. Die Anmeldung von dringenden Privat-Feldgesprächen
gegen die dreifacheGebühr und von X P-Gesprächen (Gespräche,zu denen Personen
nach öffentlichenFernsprechstellenherbeigeruer werden) ist nicht zulässig-

4. Der Sprechverkehr ist nur in wirklich dringenden Fällen zulässig. Die Kommando-

behördenhaben die genauesteBefolgung dieser Anordnung zu überwachen Die dazu
» erforderlichen klltasznahmenbleiben ihnen überlassen.

.). Zugelassen ist nur die offene deutsche Sprache. Jede Fremdsprache und jede nicht
allgemein verständlicheMundart sowie alle verabredeten Ausdrücke und Redewendungen
sind verboten.

ti· Die Gesprächedürfen keine Mitteilungen enthalten, die nach den allgemeinenBestim-
mungen über den Brief- und Telegramuwerkehr in Kriegszeiten auch in Brieer und

Telegrammen nicht iibermittelt werden dürfen.
r. Ein Anspruch auf Prioat-Gesprächebesteht nicht, solange die Leitungen mit Dienst-
Gesprächenbelegt sind. Auch werden Privat-Feldgespräche nur insoweit übermittelt,
als eine Sprechverständigungmit den vorhandenen technischenHilfsmitteln möglichist.

R. Die Bestimmungen finden auf die in Osterreiclengarw Italien, Rumänien und auf
dem Balkankriegsschauplatzverwendeten deutschen Truppen keine Anwendung.

9. Jn der Richtung von der Heimat uach dem Feldheer werden Privat-Gesprächenach wie

. vor nicht zugelassen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
A. IV. 14778. Hebbinghaus.
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Nr. 355.

Verrechnnng von Miet- und Pachteinnahmen zugunsten des Kriege-fonds

Berlin, den 2. Dezember 19l7.

Miet- und Pachteinnahmenaus Marinegebäudenoder -grundstücken,welche zu Lasten des Kriegs-
fonds erwarben wurden, sind in sinngemäßerAnwendungder Bestimmungen unter III der Ver-

fügung vom 9· September
— E. I. aXb LIO44,»Anlage-zuf9tr.ZHdesMarineoerordnungsblattes

1914 -.-., so lange der Kriegssondsnoch offen ist, demjenigen zutel des Kriegsjahresetats als

dltiicteinnahinezuzuführen,der die Crwerbskosten getragen hat.

Der Staatssekretär des Reicle-Marine-Amts.

Ju Vertretung

H· I. 2635« Briininghaus.

Nr. 356.

Kriegsbesoldung bei vorübergehendenKommandos.

Berlin, den 30. November 1917.

Die Zifferl der Urlaubsbestiminnngen(Marineverordnungsblatt 1917 Seite 107 Nr. 123) findet
Vom 1»Dezember 1917 ab auchan IedeoorlibergehendedilenstlicheAbwesenheitvon denKampftruppen
(«demFeldheere) sinngemäßAnwendung Demgemäßist die Kriegsbesoldunga den vorübergehend
Abkoinmandierten bis zum Ablan des auf den Kommandoantritt folgenden Monats unoerkiirzt zu

zahlen, von da ab richtet sie sich nach dem am Koimnandoorte zahlbaren Satze.

·

Bei der Rückkehrwird die Kriegsbesoldung a, sofern die Zahlung nach vorstehedeer
unterbrochen war, gemkißdem VorletztenAbsatze der Vorbeinerkung l zu Beilage 1 der Kriegs-
Geldoerpflegungsvorschrifttageniecs e wiedergewährt

Für Gehalts- und Löhnimgsempfänger,die einem-andernMarineteil ausdrücklichüber-

wiesen werden, gilt vorstehendesnicht. Jn diesem Falle wird stets die bei dem neuen Makineteik

zahlbare Besoldung gewahrt.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung

Nr. 357.

Ausweis für Zivilbegleiter von Privatgut für die Militärverwaltung.

KriegsministeåinmfAllgemeines Kriegs-«s epar ement. Berlin, den 20 Novemb 1
Nr. 579J11.17.A1«3. .

( er 917.

Zivilpersoneiudie Privatht für die Militäroerwaltungauf der Eisenbahn begleiten, ist in jedem
Fall

Fon
der den Transport oeranlassenden Militärbehördeein Ausweis nach folgendem Muster

auszu tellen:
«
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Jnhaber dieses Ausweises hat auf Veranlassung der nuterzeichnetenIJtilitärbehörde

am eine Sendung Privatgut für die Militärverwaltung

von nach zu begleiten.

................................................ »

, den 191

(Militiirbehörde)

Unterschrift

(Ste111pei) Dienstgrad

Trnppcnteil

Jm Auftrage: Fl e ck.

Berlin, den 6. Dezember 1917.

Vorstehende Anordnung wird zwecks gleichmäßigerBeachtung zur Kenntnis der
Marine gebracht «

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
cl-.II. 18537. Dr. Schramm.

Nr. 358.

Offizierftellvertreter.

Berlin, den 6. Dezember 1917.

Der erste Satz in Ziffer 6 der Anlage t) zu § 27 der Marineordnung wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

"

»Die Ofsizierstellvertreter werden mit ihrer Dienstgradbezeichnung (Obersteuer1nann,
Obermaschinist,Feldwebel usw.) dienstlich angeredet. Sie sind in und außer Dienst Vor esetzte
sämtlicherUnterossiziere und Mannschaften mit Ausnahme der Oberdeckoffiziereund Deckof"ziere,
der Obermusikmeister und Musikmeister, der Feldunterärzte und Feldunterveterinäre,der Ober-

wachtmeister und Wachtmeister der Feldgendarmerie sowie der- in Stellen von Sanitätsoffizieren,
Veterinärofsizieren,oberen Militär- und mittleren Zivilbeamten verwendeten Stellvertreter.«

Die Änderungder Marineordnung erfolgt gelegentlichder Herausgabe von Deckblättern

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
A.Ic«.12168. Heuser

Nr. 359.

Urlaubsausweise für Mannschaften in wirtschaftlichen Betrieben.

Kriegsministeriun1.
Nr.«2980x8.17. A2· Berlin, den 8. November 1917.

Mannschaften",die zu staats- oder pripatwirtschaftlichenBetrieben abkommandiert oder beurlanbt

find, dürfen ohne Erlaubnisschein ihres Truppenteils usw. nicht nach anderen Orten auf Urlaub

fahren. Auch ist es unzulässig,solche Mannschaften für derartige Zwecke mit Reiseausweisen ihrer
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Arlicitsstclle zu versehen. Vielmehr sind nur«diezuständigenTriippeiiteileoder »iniliti·iri—schen
Behörden

—- iii Sonderfiillen auch die Garnisonkoiniiiandos(Erlaß vom 21· ·Marz191i-----

Nr.2621X2.17.A2 ——)
— berechtigt, den erwähntenMannfchaftenUrlaubsscheine auszustellen

Die in Betracht kommenden Mannschaften find hierüber zu belehren und darauf hin-
zuweisen, daß sie ohne ordnungsmäßigenUrlaubsscheiii von der Bahiihofsivache angehalten Und

iin der Fortsetzung der Reise gehindert werden. »

Jni Auftrage: Grautoff

Berlin, den 29. November 19l7.

VorstehenderErlaß findet ·auch auf Marinemannschaftcn Anwendung

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jin Auftrage·

F· 30360. Erler.

Nr. 360.

Verhütung von mißbräuchlicherVerwendung geftempelter Frachtbriefe.

Kriegsministeriums Berlin, den 28. November 1917.
Nr. 2031X10. 17. AB.

a. Adresse.

1, Zur GeheimhaltungderlcKriegsgliederungift·bei·Senduiigen zum Feldheer grund-
sätzlichdie Bestimmungsstation(Weiterleitiingsstelle,Hilfsweiterleitungsstelle)auf den Begleitpapieren
Von der militäkischenFrachtbriefpriifungsstelle,nicht vom Absender, auszufüllen(s. Ziffer 5 des

Merkblatts für die Beförderung von Gütern zum Feldheer auf der Eisenbahn).
2. Bestimmungsortund Heeresverband dürfen nicht zusammen auf der Adresse an-

tzegehenwerden (s. Merkblatt für die Beförderung von Gütern zum Feldheer auf der Eisenbahn,
S. 6 und 18).

b. Stempelung.

Dienststeiupel, nicht Briefsteiiipel, ist zur Unterfertigiing der Frachtbriefe und der Ver-

inerke (§ 32 MilitiirsTransportordnung) auf den Frachtbriefen zu verwenden.

e. Nameusunterfchrift.

Hierbei ist zu unterscheidenzwischender Unterschrift,für die die bloßeAiifangschiffrein
keinem Falle genügt,unter dem Frachtbrief (§ 56 (1«)Eisenbahn-Verkehksoxdnung)Und der Unter-

schrift unter dein Stundungsverinerk (§ 32, 11 und 12 Militiir-Transportordnung).

l. Unterschrift unter dein Frachtbrief

Hierfür genügtdie gedruckte oder gestenipelteAngabe der abseiidendeii Dienststelle unter

Beidrückungdes Dienststempels (§ 56 (iu) Eisenbahn-Verkehrsordnung).Die Unterschrift eines

Offiziers oder eines anderen Beauftragten der Dienststelle ist nicht notwendig.

II. Unterschrift unter dein Stundungsvermerk.
Der Stuiidungsveriiierkmuß unter Angabe von Dienstgrad iind Truppenteil unterschrieben

und mit Dienstfteinpelversehenwerden. Einegedruckteoder gestenipelteUnterzeichnunggenügt nicht.
Dagegen ist nicht notwendig, daß die Unterschrift des Stundungsvernierks von einein

Offizier oder oberen Militärbeaintenvollzogenwird. Zur Unterschrift des Stundungsvermerks sind.
vielmehr alle Personen berechtigt, die von ihrer Dienststelle hierzu schriftlicheVollmacht erhalten
haben. Die Verantwortung für die Richtigkeitdes Stundungsveriiierks trägt aber auch in diesem
Fall der Koinmandenr (Vorftand) der betreffenden Dieiistftelle.
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Frachtbriefduplikate (§ 455 Handelsgesetzbuchs §61 Eisenbahn-Verkehrsordnunwsind
wie Frachtbriefe zu behandeln; es genügt aber, wenn der Stundungsvermerk auf dem Duplikat
nnr in Abschrift wiedergegebenist«

« »

Zur Verminderung des Schreibwesens und zur Einschränkungdes Papieroerbrauchs wird

empfohlen, soweit es die dienstlichen und örtlichenVerhältnissegestatten, statt der Duplikatftacht-
briefe Vers andbücher nach Art der bei Speditionsfirmen üblicheneinzuführen.

il. Abgabe des Stundungsvermerks auf den Frachtbriefen.
Um die Militärverwaltnngvor ungerechtfertigter«;-3ahlungzu bewahren, ist von der Bei-

fügung des Stundungsvermerks abzusehen, wenn nach dem Vertrag mit dem Lieferer dieser frei
Empfangsort zu liefern hat.

Die Beförderungsgebührenfür Privatgut der Militäroerwaltungdürfen grundsätzlichnur

dann gestundet werden, wenn feststeht,daß sie der Militärverwaltungzur Last fallen.

e. Verausgabung unausgefüllter, gestempelter Frachtbriefe an Lieferer und Maßnahmen zur

Verhütuugvon mißbräuchlicherVerwendung gestcmpelter Frachtbriefe.
Verboten ist:
1. die Ausgabe unausgefüllterFrachtbriefe, die mit Prüsungsoermerkder niilitärischen
Frachtbriefprüfungsstellenversehen sind,

2. die Ausgabe von ungeprüften,unausgefüllten,gestempeltenFrachtbriefen an Private
für Sendungen an immobile Stellen innerhalb Deutschlands

Nur dem Kommandeur (Vorstand) einer Dienststelle ist gestattet, im Interesse der

beschleunigten Abwickelung des Nachschubverkehrs nach pflichtmäßigemErmessen Ans-

nahmen von dem allgemeinen Verbot anzuordnen, wenn die Erfüllung folgender Bedingungen
sicher gewährleistetist:

1. Durchnumerierung der unausgefülltengestempelten Frachtbriefe.
2. Abrechnung mit den Lieferern auf Grund einer von den Firmen einzusendenden

inonatlichen Nachweisung.
Rückgabeder nicht gebrauchten oder nicht brauchbaren Frachtbriefe seitens der Lieferer.
Nach MöglichkeitVordruck des Jnhalts der Sendung, z. B. Zement, Wegebanstoffe.
Vordruck der Adresfierung auf den Frachtbriefen, z. B.

An die Weiterleitungsstelle . . . . . . . . . .
.

. . .

An die Königliche. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

()«. Sorgfältige Prüfungund Vergleichung der zuriickgegebenenFrachtbriefdnplitate mit
den von den Firmen eingereichten Rechnungen

Use-ge

»Im übrigenwird auf die Beachtung der vom Stab des Kriegsamts im Benehmen mit
den beteiligtenDienststellen erlassenen »Richtliniensiir den Versand von mittelbaren und unmittel-
baren nnlitärischenGütern« vorn 10. Juni 1917 —— Stab M3d, 26863X5. 17. K -—— hingewiesen.

Jm Auftrage: v. Wrisberg.

Berlin, den 8. Dezember .1.I)l7·

Vorstehender Erlaß wird zwecksgleichmäßigerBeachtungzur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-thuts.

Jm Auftrage.
cl-. Il. 18623. Reuter-
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Nr. 361.

Schadenersatzansprücheaus dein Eisenbahnfrachtverkehr.
Krie sministeriunn .

«
—

Allgemeiiiesgzriegs-Departement Berlin, den 38. November 1914.

Nr. 2679,-9. 17.A1—:.

1. sind wiederholt Fälle zur Sprache gekommen, in denen·Bahnsendungen an-

scheinend beraubt waren, Schadenersatzvon· der Bahnverwaltungabernicht erlangt oder nicht
mehr gefordert werden konnte, iveil die Veitiiiintiiiigen-derEisenbahn-Verkehrsordnungoder des

§ 438 des Handelsgesetzbuchs(Reichs-(.S)’esetzbl.»sitrf189HS. 32Y»iiichtbeachtetwaren. H

Die Eisenbahnverivaltungen haben sich in einzelnen Fallen auf den J 61 W dck

Eisenbahn-Verkehrsordniiiig berufen, der lautet:
» · »

Bei den vvin Absender verladenen Gutern ldienendie Angaben des Fracht-

briefes über das Geivicht und die Anzahl der Stucke nur dann als Beweisgegen

die Eisenbahn, wenn sie die Stücke nachgewogen oder nachgezahlt und dies im Fracht-
brief benrkuiidet hat.

Hieraus haben die Eisenbahnverwaltuiigenauch dann hingewiesen, wenn vorher das

Nachiviegen oder Nachzählen von ihnen abgelehnt wordenwar.
« . «

Deshalb muß fortan die Feststelluiig der Stuckzahloder des Gewichtsvon Militärgut,
die nach der niilitärischeiiAusführungsbestiiniiiiingJ89Ziffer2 zur·Militar-Transport-Ordnung
grundsätzlichder absendenden Militärbehördeobliegt, III eltlwandftreier Weise erfolgen. Dieser
Forderung wird genügt, wenn hierüber eine kurze Verhandlungaufgenommen und von 2 Personen
unterzeichnet wird, die bei den Akten aufzubeivahrenist.

Z. Jsii anderen zur Sprache gekommenenFällen konnte lSchadenersatznicht gefordert
werden, weil die Einpsaiigsstellen das Gut angenommen und beim Landfrachtvertragauch die

Fracht bezahlt, die Voraussetzungen für eine Geltendmachungdes Schadens aber nicht erfüllt
hatten. Jn dieser Beziehung wird auf § 438 des Handelsgesetzbuches·und§ ·97der Eisenbahn-
Verkehrsordnung sowie, betreffs der Biiiiienschifsahrt,auf § 61 des anenschlssahktsgesetzesVet-

iviesen
Daraus ergibt sich:

as Jst die Beschädigungoder Minderung des Gutes bei-derAnnahmeäußerlicherkennbar,
fehlen also z. B. einige der abgesandtenStücke,so ist die Feststellungder behaupteten
Mängel durch amtlich bestellte Sachverständlge-deren einer genügt, sogleich zu ver-

anlassen und das Gut grundsätzlicherst anzunehmen,nachdem die Feststellungstatt-
gefunden hat. Jm Eisenbahnverkehr kann die Untersuchung des Gutes auch durch
die Eisenbahn selber von Aints wegen oder auf Veranlassung des Verfügungs-
berechtigteii unbeschadet des vorerwähnteiiVerfahrens gemäß§§ 82, 83 der Eisenbahn-
Verkehrsordnung geschehen. Eine Ausnahme von diesem Verfahren darf nur dann

gemacht werden, wenn es nach dem ganzen Befundunzweifelhaft ist, daßder Mangel
nicht während des Transports entstanden ist, so daß ein Ersatzanspruchgegen die
Frachtfiihrer ausgeschlossenist.

Jst»dieBeschädigungoder Minderung des Gutes bei der Annahme nicht erkennbar-,
so ist unverzüglichnach der Entdeckung und spätestensbinnen einer Woche nach der

Annahmeschriftlichbei dem amtlich bestellten Sachverständigenoder nach § 488 der

Hivil-Prvzeß-Ordnungbei dem zuständigenGericht (§ 486 Zivil-Prvzeß-Ordnung)die

Fssteststglltingdes Mangels zu beantragen. UnverzüglicheAnzeige an den Frachtführer
i ge o en. .

» Jin Eisenbahnverkehr ist nach «§ 97 (4) der Eisenbahn-Verkehrsvrdnung un-

verzuglichund innerhalb der erwähntenFrist entweder schriftlichbei der Eisenbahn
eine»nach ·§ 82 der Eisenbahn-VerkehrsordnungvorzunehmendeUntersuchung oder bei

Gericht die Besichtigungdes Gutes durch Sachverständigezu beantragen.
(-) Gntschädigungsansprüchegegen die Eisenbahn wegen Überschreitungder Liefersrist
sind·spätestensam vierzehnten Tage, den Tag der Annahme nicht mitgerechnet,
schriftlichanzubringen (§ 97 (2) Eisenbahn-Verkehrsordnung).

Hierbei ist jedoch zu beachten, daß

l) v
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ce) im Bereich der den Betrieb nach dem Militärsahrplan führendenEisen-
bahnen die Eisenbahnverwaltungen nicht für versäumteLieserfrist haften
(§ 50 Ziffer 6i Militär-Transport-Ordnung) und

si) durch Verfügung des Reichs-Eisenbahn-Muts vom 10. August 1914

sämtlicheLieferfristen der Eisenbahn-’Iterkel)rsiirdiititigauf Kriegsdauer
außer Kraft gesetzt sind.

Die Verfügung zu s? ändert jedoch nichts an den Bestimmungen im J«466

des Handelsgesetzbuchs wonach die Eisenbahn für den durch die Lieferfristüberschrei-
tung entstandenen Schaden haftet, wenn sie die als Frachtsührer anzuwendende ge-
hörigeSorgfalt außer acht gelassen hat.

In allen Fällen ist der zuständigenJntendantur das Vorkommnis so zeitig zu

berichten, daß diese das Weitere zur Verhütung der Verjährung veranlassen kann-
Die Verjährung tritt mit Ablauf eines Jahres ein.

d) Jm Seeschisfahrtsverkehr sind die §§ 608, 609 des Handelsgesetilnichs und oor allem
der Jnhalt der Konnossemente zur Wahrung der Ersatzansprüchegegen den Versrachter
zu beachten.

Z. Auf den im Militärbetrieb befindlichenBahnen des besetztenGeliiets wird eine Haftung
für Verlust, Minderung und Beschädigungdes Gutes sowie für Überschreitungder Lieferfrist nicht
übernommen

Die Dienftstellen sind hiernach mit Weisung zu versehen.

Jm Auftrage: Fleck.

Berlin, den kl. Dezember 1917.

Vorstehende Anordnung wird zwecksgleichmäßigerBeachtung znr Kenntnis der Marine

gebracht.
Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
cl-.II. 18622. Reuter.

Nr. 362.

Löhnungszufchuß.
Berlin, den 12. Dezember 1917.

Die Löhnungszuschüssefür Unteroffiziere des Friedensstandes mit Familie (Marineoerordnungs-
blatt 1917 Seite 226 Nr. 222) werden mit Wirkung vom 1. Juli 1917 ab wie folgt festgesetzt:

I. bei gemeinsamer Haushaltsführung:
kr) für Familien ohne Kinder täglich 0,80 Jet.

b) ,, » mit 1 Kinde » 1,30 »

(·«) » » «
2 Kindern » 1,8() »

d) » jedes weitere Kind » 0,6() »

Il. bei getrennter Haushaltsführung:

a) für Familien ohne Kinder täglich 1,60 J!.

b) » » mit 1 Kinde » 2,1U »

(-,) » » »
2 Kindern ,, 2,60 »

d) » jedes weitere Kind ,, (),60 »

Der Staatssekretär des Reicle-Marine-Amts.
« Jm Auftrage.

cl-. Ill. 1878:-;. Reuter.
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Personalveränderungen.
a. Ernennungen, Beförderungen,

Versetzungen usw.

»Ic. sk. O. u. :-;(). 11. 1917.)

Den Charakter alS Mariae-Stabszahl-

meister erhalten:
«

Uliariue-Oberzul)lmeuter

Ripp, Paepkkc, Hcydc, Bahn.

Vesördertt

(A.K.O.u.5.12.1917.)

Zu Torpeder-Leutuuuts der Seewelsr ll:

Obertorpeder a. D.
v · »

William, zuletzt vom Miueudepot Geestenuucde,
Weint-eh zuletzt vom Miuendeuor Cuxhuvem
Krausk, zuletzt vom Miueudepor Asriedrichsork

zum Torpeder-L.eutu(«1ut der Secwehr l:

Obertorpeder
· »

Stahlbc1«·q,zuletzt vom Muteudepot Friedrich-Zorn

zum Torpeder-Le11t11uut der Seewelns ll:

Oberwrpeder der Seemehr ll

Gollcrt, zuletzt vqu Miueudepot Curbuveu

Den Charakter erhalten:

Feuerwerks-Oberleutunut:
.FeilerwerkH-Leutunur a. (z. Zt. z.

Hillcmaum zuletzt vom Muuittousdepot Dietrtcliss

dorf

Erstaunt-

, (Staat-;-.s.d.R.M.A.v.28.11. 1917.)

Oppcnhcimct, Diplom-.Jugeuieur, zum Mai-ine-

Bauführer des Schifsbi1ltsaches.
(Staatss. d. R. M. A. v. T. 12. 1917.)

Nesscnius, Preußischer Gerichts-Zgjsesfor,zum

Mai-ine-Jnteudautur-9menor.

Titelverleihungem

(Staatss. d. R. M. A. v. 5. 12.191.7.)
» Mariae-ZuteudauturfekretuMus-

Furgtsxckclassisteuteu, den Titel »Mariue-
c

Futeuduutursekretär«,
Suscn l Moriue-Juteudmiturthlistem deu Titel

Heidcul »K(1uzle1set"retur« erhalten.

Kommandiertg

(Staatss. d. R. M. A. v. m. 11. 1917.)

Kranic, Maritie-Schiffbiunueister von der «Wcrft

Dauzig, zmu ceeslugzcug - Versuchs-
iouuuaudo Wuruemünde,

Lciß, Mokiue-Schiffbaumeister «vou der Werft
Wilhelmshaveu zur Werft Dauzig.

(Staatss. d. R. M. A. v. 17. 11. 1917.)

Mcudclssohu, Moriue-Schiffbaumeifth mit dem

26. November .1917 unter Aufhebung
des Kommandos zur Werft Dauzig, zur
Germauiawerft GanrdemKiel

b. Abschiedsbewilligungen.
(A. zip O. v· 5. U. 1917.«,

Der Abschied mit der gesetzlichen pen-
sion und der Aussicht auf Anstellung im
Zivildienst bewilligt-

Dem Moritte-Ztabszahlmeister
Röch

Mit der gesetzlichen Pension in den
Ruhestand versetzt-

(Stauts:«ss.d. R. M. A. v. 25. 11. 1917.)
Lauge, Werftiufpektor.

c. Ordensverleihungen.

(!1l. O. v. ZU. 11. 1917.)

DasRitterkreuzdes Königlichen HattssOrdeiis
von Hohenzollern mit Schwertern:

Wendlaudt Esaus Adel-nimmst Oberleutnant zur See.

(A. K. O. v. 1.12·1917.,)

Das Ritterkreuz des Königlichen Haus-Ordens
von Hohenzollern mit Schwertern:

Lückin (F1«ied1·irl))l
Wossidlo

'

Morvetteutupitäue;
Schneider (Ea1-l)«l
Schuster mai-U smpitijuleutuaut;

das Militärverdienstkreuz:
Dorn (E-rnst), Oberniascljiuist

(A. slx O. 11.-L 12. 191T.)

Den Orden Wut le met-ite:

Behuckc, VizeadmiruL
v. Roscubcrg (-83ngo),Fregatteukupitäm

die Schwerter zum Roten Adlerorden 2. Klasse
mit Eichenlaub und den Stern mit Schwertern

zu diesem Orden:

Schrader, Vizendmiml;
den Stern mit Schwertern zum Roten
Adlerorden 2. Klasse mit Eichenlaub und

Schwertern:
Hebbiuglmusrs l «,.-,. ·

. .

Kraft , oizmdumule,

den Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichen-
»

laub und Schwertern:
8 - .

Knurreudmimle:
die Schwerter zum Königliche-i Kronenorden

2. Klasse:
Monter, dioutreaduuraL
Statkc, Kontreadmiral z. D-·

den Königlichen Kronenorden 2. Klasse
« ,

mit Schwertern:
Barreutrapp, Kapitäu zur See,
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v. Bülow (Friedrich), Kapitän zur See, Flügel-
adjutant Sr. Majestät des Kaisers nnd

Königs,

Rösing (Bcrnhard)
Heinrich
v. Fischer-LoßaincnlRctzmann sknpitänc zur See:

Stoclzcl
GygnsJ
Wenichs

den Königlichen Kronenorden 2. Klass e mit

Schwertern am zweimal schwarz- und dreimal

weißgestreiften Bande:

v. Lcsscl, Kapitän zur Sees

das Nitterkreuz des Königlichen Haus-
Ordeus von Hohenzollern mit Schwertern:
v. Schlick lBrust-I (thhclm) — Frcgnttcukapitäna
Frle v. Gagern I
Wieting
Hundertmarck PKorvettenkapitäne,Tegtmeycr

« Nicden
l

."cinccke
loethe « Korbettcnkapitäne,

Faulborn
Firle
Stapenhorst
Doflcin
Zandcr
Berti-old
Elth
Hengstcnbcrg (T1)c0dok)
v. Zitzcwitz (Maximi1ian)
v. der Marmitz
Schutz OBERON-Leutnunt zur Ere.

Kupitänlcut1mnts,

(A. K. O. v. T. 12. 1917J

Die Schwerter zum Großkomturkteuz des

Königlichen Haus-Ordens von Hohenzollerm
Adalbcrt, Prinz von Preußen, Königliche Hoheit-

Kot-vettc11kc1),1itii11:
'

das Nittcrkreuz des Königliche-n Haus-
Ordens von Hohenzollern mit Schwertern:

Hillcbrand («Lco,),Mjpitänleutnant

Benachrichtigungen
über

Verschiedenes.

Offizierheim Taunus.

Das OffizierljeimTaunus in Falkenstein im Taunus ist vom 15. Dezember 1917 bis einschließlich4

31. Januar 1918 geschlossen.

Todesfälle.

Heinrichs, Werftschiffsführer,am 24. November 1917 in Kiel gestorben.

Dis)
1

.


